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Vorwort zur 23. Auflage

Die 23. Auflage berücksichtigt die bis März 2019 erfolgten Gesetzesänderungen.

Hervorzuheben ist das geänderte Reisevertragsrecht und die neue Datenschutzgrund-
verordnung. Daneben ist der Gesetzgeber in weiteren Bereichen tätig geworden.

Rechtsanwalt Johannes Krems

Leichlingen, im März 2019
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2.1 •   Personenbeförderungsrecht
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2.1 Personenbeförderungsrecht

2.1.1 Allgemeine Vorschriften

Kernstück des Rechts der gewerblichen Perso-
nenbeförderung auf der Straße sind das Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBefG) vom 21. März 
1961 und einige auf dem PBefG beruhende 
Rechtsverordnungen.

Soweit der sachliche Geltungsbereich des 
PBefG reicht, folgt es dem Prinzip des geschlos-
senen Kreises: Die Personenbeförderung ist 
grundsätzlich nur in den im Gesetz vorgesehe-
nen Formen zulässig. Beförderungen sind nach 
diesem Gesetz nur zulässig, wenn der Unterneh-
mer eine Genehmigung besitzt. Genehmigungs-
fähig sind aber lediglich die Verkehrsarten und 
-formen, die das Gesetz nennt.

Geltungsbereich
Das PBefG gilt für die entgeltliche oder geschäfts-
mäßige Personenbeförderung. Entgelt ist jede 
Gegenleistung, die mit einer Beförderung ange-
strebt wird. Die Gegenleistung braucht nicht in 
Geld zu bestehen. Vielmehr sind als Entgelt auch 
wirtschaftliche Vorteile anzusehen, die mittelbar 
für die Wirtschaftlichkeit einer auf diese Weise 
geförderten Erwerbstätigkeit erstrebt werden. So 
sind z. B. auch kostenlose Transferfahrten zum 
Flughafen, die ein Reisebüro anbietet, als ent-
geltlich einzustufen. Denn mit diesem Angebot 
will das Reisebüro Kunden gewinnen. Geschäfts-
mäßig ist jede auf Dauer gerichtete, in Wieder-
holungsabsicht vorgenommene Beförderung; ob 
dies zur Gewinnerzielung geschieht oder nicht, 
ist unerheblich.

Dem PBefG unterliegen nicht Personen-
beförderungen mit Personenkraftwagen (Pkw), 
sofern diese unentgeltlich sind oder das Gesamt-
entgelt die Betriebskosten nicht übersteigt. Per-
sonenkraftwagen sind Kraftfahrzeuge, die nach 
ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung 
von nicht mehr als neun Personen einschließlich 
Fahrer geeignet und bestimmt sind. 

Darunter fallen z. B. Fahrgemeinschaften von 
Arbeitnehmern, da der gezahlte Fahrtkostenan-
teil nicht die Betriebskosten übersteigt. Ebenfalls 
unterliegt nicht dem PBefG die Beförderung von 
kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürf-
tigen Personen mit Krankenkraftwagen. Ausge-
nommen ist ferner der vorübergehende Einsatz 
von Kraftfahrzeugen bei Notständen und Be-
triebsstörungen im Verkehr.

Freistellungsverordnung
In der Freistellungsverordnung (abgedruckt im 
Anhang) hat der Gesetzgeber für bestimmte 
Beförderungen geregelt, dass für sie das PBefG 
nicht gilt. Für den Omnibusunternehmer sind 
insbesondere von Bedeutung Beförderungen 
von

 5 Schülern durch oder für Schulträger zum 
und vom Unterricht (§ 1 Ziffer 4 d)

 5 von behinderten Personen zu und von Be-
treuungseinrichtungen (§ 1 Ziffer 4 g)

 5 Kindern durch oder für Kindergartenträger 
zwischen Wohnung und Kindergarten (§ 1 
Ziffer 4 i).

Es handelt sich um den sog. freigestellten Schü-
ler-, Behinderten- und Kindergartenverkehr. 
Der freigestellte Schüler-, Behinderten- und 
Kindergartenverkehr setzt voraus, dass der je-
weilige Träger der Einrichtung, also die Gemein-
de oder der Kreis, zur Beförderung der Kinder 
den Omnibusunternehmer anmietet. Dabei ist 
entscheidend, dass das Entgelt nicht die Beför-
derten, sondern der jeweilige Träger zahlt.

Unternehmen, die ausschließlich inner-
staatliche Beförderungen durchführen, benöti-
gen keine Genehmigung nach dem PBefG. Bei 
Unternehmen, die auch grenzüberschreitende 
Beförderungen durchführen, darf der Unterneh-
mer im Freistellungsverkehr nur Omnibusse ein-
setzen, für die er eine Genehmigung nach dem 
PBefG besitzt. Dagegen benötigt er für Kleinbus-
se (PKW) keine Genehmigung für das Fahrzeug.
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Werden durch einen Geschäftsvorfall mehr als 
zwei Konten berührt, so entstehen zusammenge-
setzte Buchungssätze. Zum Beispiel Begleichen 
einer Rechnung zum Teil in bar und der Rest per 
Scheck. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres 
werden die Schlussbestände der Konten ermittelt 
und in die Bilanz übertragen.

3.5.5 Erfolgskonten

Neben den Bestandskonten, die bisher erläutert 
wurden, gibt es die Erfolgskonten. Die Erfolgs-
konten sind Kostenkonten (Aufwandkonten) 
und Erlöskonten (Ertragskonten). Die Kosten 
verursachen eine Minderung, die Erlöse eine 
Mehrung des Eigenkapitals. Die Kosten werden 
daher im Soll gebucht und die Erlöse im Haben. 
Am Ende eines Geschäftsjahres werden die Er-
folgskonten über die Gewinn- und Verlustrech-
nung (Betriebsergebnis) abgeschlossen.

3.5.6 Privatkonto

Der Unternehmer braucht auch für seine persön-
lichen Bedürfnisse Geld oder Leistungen aus sei-
nem Betrieb. Solche Privatentnahmen werden 
im Privatkonto festgehalten, das ein Unterkonto 
des Kapitalkontos ist. Ebenfalls im Privatkonto 
werden die privaten Einlagen des Unternehmers 
festgehalten.

3.5.7 Abschreibungen

Mit Hilfe der Abschreibungen werden die Wert-
minderungen der abnutzbaren Anlagegüter 
(Gebäude, Maschinen, Fuhrpark u.a.) erfasst. 
Im Steuerrecht werden die Abschreibungen als 
„Absetzung für Abnutzung“ bezeichnet. Die Ab-
schreibungen werden in dem Kostenkonto „Ab-
schreibungen“ erfasst. Die Abschreibung ist be-
trieblicher Aufwand und mindert den Gewinn. 
Der zugehörige Buchungssatz lautet:

 5 Abschreibungen an Maschinen.
Für die Berechnung des Abschreibungsbe-

trages gibt es zwei Methoden. Bei der linearen 
Abschreibung wird die Nutzungsdauer des Gu-
tes für den Betrieb geschätzt. Auf diese Nutzungs-
dauer wird dann der Anschaffungspreis (ohne 
Mehrwertsteuer) des Gutes verteilt. Wurde zum 
Beispiel eine Maschine zu einem Kaufpreis von 
50 000,€ angeschafft und soll diese dem Betrieb 
fünf Jahre dienen, dann wäre der AfA-Betrag 10 
000,- €, nämlich 50 000,- €: 5 Jahre.

Bei der degressiven Abschreibung wird ein 
Prozentsatz als AfA-Satz festgelegt. Mit diesem 
Prozentsatz wird jeweils die Abschreibung vom 
Buch- oder Restwert vorgenommen. Betrüge in 
unserem Beispiel der AfA-Satz 20 %, so wäre im 
ersten Jahr die Abschreibung 20 % von 50 000,- € 
= 10 000,- €. Der Buchwert wäre damit 40 000,- 
€. Im zweiten Jahr wäre dann die Abschreibung 
20 % von 40 000,- € = 8 000,- €.

Die degressive Abschreibung führt dazu, 
dass der Abschreibungsbetrag jährlich kleiner 
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4.1 Zulassung und Betrieb der 
Fahrzeuge

Der Begriff „Kraftomnibus“ und die unter-
schiedlichen Arten der Fahrzeuge

Ein Kraftomnibus ist ein Kraftfahrzeug, das 
nach seiner Bauart und Ausstattung zur Beför-
derung von mehr als 9 Personen (einschließlich 
Führer) geeignet und bestimmt ist (§  4 Abs.  4 
PBefG). Bei Fahrzeugen, die zur Beförderung 
von bis zu 9 Personen einschließlich Führer ge-
eignet und bestimmt sind, handelt es sich um 
Personenkraftwagen. Damit ist der sog. „Klein-
bus“ ein Pkw. Eine Einteilung der Arten von 
Omnibussen lässt sich einmal nach der Art des 
Einsatzes in Linien- oder Reisebusse vorneh-
men. Zudem lassen sich die Busse bauartbe-
dingteinteilen in:

Midibus Omnibusse mit einer Länge 
zwischen ca. 8 m und ca. 10 m

Niederflurbus Omnibusse mit einem abge-
senkten Fahrzeugboden (fahr-
gastfreundlicher Einstieg)

Gelenkbus Mehrteiliges, im Betrieb nicht 
trennbares Fahrzeug mit durch-
gehendem Fahrgastraum, des-
sen Teile durch ein oder mehrere 
Gelenke verbunden sind

Hochdecker Reisebusse mit einem hoch-
liegenden Fahrgastraum

Doppeldecker Busse mit zwei Etagen für die 
Fahrgastbeförderung

Mit Wirkung zum 13. Februar 2005 wurden 
national die Anforderungen der EU-Richtlinie 
2001/85 „Kraftomnibusse“ in die StVZO über-
nommen. Das führt für Omnibusse, die ab dem 
13. Februar 2005 erstmals zugelassen werden, zu 
folgenden Änderungen:

Bei den Omnibussen wird zwischen drei 
Klassen unterschieden:

a) Klasse-I-Fahrzeuge = Stadt-Linienbusse

b) Klasse-II-Fahrzeuge = Überland-Linienbusse

c) Klasse-III-Fahrzeuge = Reisebusse

Für Omnibusse der Klasse I wird ab Erstzulas-
sungsdatum 13. Februar 2005 vorgeschrieben, 
dass sie rollstuhlgerecht ausgestattet sein müs-
sen. Fahrzeuge der Klassen II und III können 
freiwillig rollstuhlgerecht ausgestattet sein.

4.1.1 Zulassung von Kraftomnibussen

Omnibusse werden beim Straßenverkehrsamt 
des Betriebssitzes zugelassen. Bei der „Anmel-
dung“ sind vorzulegen:

 5 Ausweis des Antragstellers
 5 Zulassungsbescheinigung II (Kfz-Brief)
 5 Versicherungsnachweis
 5 SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der 

Kraftfahrzeugsteuer

Für einen Bus, für den eine Genehmigung nach 
dem PBefG beantragt werden soll, ist zusätzlich 
die TÜV-Bescheinigung über die Ausstattung 
nach der BOKraft vorzulegen. Nachzuweisen 
ist außerdem die evtl. Eichung des EG-Fahrten-
schreibers. Mit der Zulassung erfolgt auch die 
Anmeldung zur Kfz-Steuer. Am Ende des Ver-
fahrens wird von der Behörde eine Zulassungs-
bescheinigung I (Kfz-Schein) ausgegeben, der zu 
jeder Zeit mitzuführen und auf Verlangen vor-
zulegen ist. Änderungen der tatsächlichen Ver-
hältnisse sind der Zulassungsstelle jederzeit zu 
melden.



189
5.4 •  Verkehrssicherheit

5

Als Halter des Fuhrparks hat der Omnibusunter-
nehmer bezüglich der Betriebs- und Verkehrs-
sicherheit der Fahrzeuge u.a. Folgendes zu ver-
antworten:

 5 Den sicheren Zustand der Bremsanlage
 5 Den funktionsfähigen Zustand der Beleuch-

tung
 5 Die vorschriftsmäßige Bereifung
 5 Den ordnungsgemäßen Zustand des Fahrt-

schreibers
 5 Die Einhaltung der vorgeschriebenen Unter-

suchungstermine

Merksätze

 5 Wenn der Omnibus einen Gepäck-
anhänger mitführt, dann beträgt die 
Höchstgeschwindigkeit auf der Auto-
bahn 80 km/h.

 5 Für das Führen eines Omnibusses ist 
der Führerschein Klasse D bzw. D 1 
erforderlich.

 5 Der Omnibusführerschein wird für fünf 
Jahre erteilt.

 5 Ab 10. September 2008 wurde eine 
gesetzliche Weiterbildungsverpflich-
tung für Omnibusfahrer von 35 Std. 
eingeführt.

Fragen und Antworten

 ? Welche Führerscheinklasse ist für das 
Führen eines Omnibusses mit Fahrgästen 
erforderlich?

 v Führerschein Klasse D

 ? Wie lange ist der Omnibusführerschein 
gültig?

 v 5 Jahre. Danach muss er verlängert werden.

 ? Sie wollen einen jungen Fahrer auf einem 
Bus mit 48 Sitzplätzen einsetzen, der gerade 
den Omnibusführerschein und die be-
schleunigte Grundqualifikation erworben 
hat. Ab welchem Alter dürfen Sie ihn im

a. Linienverkehr bis 50 km Linienlänge
b. Gelegenheitsverkehr und Linienverkehr 

über 50 km Linienlänge
einsetzen?

 v Im Linienverkehr bis 50 km Linienlänge be-
trägt das Mindestalter 21 Jahre und im Ge-
legenheitsverkehr und Linienverkehr über 
50 km Linienlänge 23 Jahre.

 ? Was muss ein Omnibusfahrer, der keine 
Berufsausbildung durchläuft zusätzlich zum 
Omnibusführerschein erwerben?

 v Er muss eine Grundqualifikation oder eine 
beschleunigte Grundqualifikation erwerben.

 ? Wie viele Stunden beträgt die ab dem 10. 
September 2008 für die Verlängerung des 
Omnibusführerscheines gesetzlich vorge-
schriebene Weiterbildung?

 v Die Weiterbildungsverpflichtung beträgt 
35 Std.

 ? Wer ist für die Betriebssicherheit eines Fahr-
zeuges und den vorschriftsmäßigen Einsatz 
verantwortlich?

 v Der Fahrzeugführer und der Halter des Fahr-
zeuges.

 ? Wie lautet die Grundregel des § 1 StVO?
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6.2 •  Grenzüberschreitender Verkehr mit EU-Staaten

6

6.2.6 Entsendung von Arbeitnehmern

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Verkehrs 
übt der Fahrer eine Tätigkeit in EU-Staaten aus. 
Damit handelt es sich um eine Entsendung. Nor-
malerweise müssten für den Fahrer Sozialversi-
cherungsbeiträge auch an den ausländischen Staat 
abgeführt werden. Um das zu vermeiden, sieht die 
EU vor, dass der Mitarbeiter durch eine Beschei-
nigung nachweist, dass er in seinem jeweiligen 
Heimatland sozialversichert ist. Diese Bescheini-
gung heißt A1-Bescheinigung und muss von dem 
Fahrer mitgeführt werden. Die Anträge auf die 
A1-Bescheinigungen werden bei der Krankenkas-
se bzw. Rentenversicherung gestellt. 

Darüber hinaus verlangen einige Staaten, 
dass die Fahrer vor der Fahrt in das jeweilige 
Land angemeldet werden. Die Länder Belgien, 
Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Nor-
wegen und Tschechische Republik verlangen 
dies bei Kabotagefahrten. Österreich verlangt 
dies neben Kabotagefahrten auch für weitere 
Formen des Gelegenheitsverkehrs. Die Anmel-
dung erfolgt online bei der jeweiligen nationalen 
Registrierungsstelle. 

Merksätze

 5 Kabotage ist die zeitweilige innerstaat-
liche Personenbeförderung in einem 
anderen Land, in dem der Unterneh-
mer weder einen Unternehmenssitz 
noch eine Niederlassung hat.

 5 Die Kabotage ist innerhalb der EU 
im Gelegenheitsverkehr, Berufs- und 
Schülerverkehr und im Rahmen eines 
genehmigten grenzüberschreitenden 
Linienverkehrs zulässig.

 5 Im Gelegenheitsverkehr muss der 
Unternehmer bei der Kabotagebe-
förderung mitführen die beglaubigte 
Kopie der Gemeinschaftslizenz sowie 
das ausgefüllte EU-Fahrtenblatt.

 5 Bei einer Fahrt ins EU-Ausland muss 
der Fahrer eine A1-Bescheinigung mit-
führen.

Fragen und Antworten

 ? Was versteht man unter dem Begriff Kabo-
tage?

 v Kabotage ist die zeitweilige innerstaatliche 
Personenbeförderung in einem anderen 
EU-Land, in dem der Unternehmer weder 
einen Unternehmenssitz noch eine Nieder-
lassung hat.

 ? Bei welchen Verkehrsarten ist die Kabotage 
zulässig?

 v In EU-Ländern ist Kabotage bei folgenden 
Verkehren zulässig:

 5 Gelegenheitsverkehr
 5 Sonderformen des Linienverkehrs, so-

fern diese vertraglich geregelt sind
 5 Im Rahmen eines genehmigten grenz-

überschreitenden Linienverkehrs 
Der nationale Linienverkehr ist derzeit von 
der Kabotage ausgenommen.

 ? Was muss bei einer Kabotagebeförderung 
im Gelegenheitsverkehr mitgeführt werden?

 v Es ist mitzuführen die beglaubigte Kopie der 
Gemeinschaftslizenz und das ausgefüllte 
EU-Fahrtenblatt.

 ? Was muss bei einer Kabotagebeförderung 
im Gelegenheitsverkehr mitgeführt werden?
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8

8.1 Schriftliche Prüfung

8.1.1 Teil I: Fragen und Antworten

 ? 1.  Zwischen welchen zwei Arten unterschei-
det man bei Tarifverträgen?

 v Man unterscheidet zwischen Lohn- und Ge-
haltstarifverträgen auf der einen Seite sowie 
Manteltarifverträgen auf der anderen Seite.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 2.  Wann findet ein Tarifvertrag auf das 
Arbeitsverhältnis Anwendung?

 v Ein Tarifvertrag findet Anwendung, wenn 
entweder beiderseitige Tarifbindung vor-
liegt oder der Tarifvertrag für allgemeinver-
bindlich erklärt wurde oder dessen Geltung 
im Arbeitsvertrag vereinbart wurde.

Bewertung: 3 Punkte

 ? 3.  Wie lange ist die Amtsdauer des Betriebs-
rates?

 v Sie beträgt 4 Jahre.

Bewertung: 1 Punkt

 ? 4.  In welchem Gesetz sind bestimmte Ver-
kehre aus dem Anwendungsbereich des 
PBefG herausgenommen? Nennen Sie die 
drei wichtigsten Verkehre.

 v Die Freistellungsverordnung bestimmt, dass 
für bestimmte Verkehre das PBefG nicht 
gilt. Die drei dort geregelten wichtigsten 
Verkehre sind der freigestellte Schüler-, Be-
hinderten- und Kindergartenverkehr.

Bewertung: 4 Punkte

 ? 5.  Welche Pflichten bestehen im Linien-ver-
kehr?

 v Im Linienverkehr bestehen vier Pflichten, 
nämlich Betriebs-, Beförderungs-, Tarif- und 
Fahrplanpflicht.

Bewertung: 4 Punkte

 ? 6.  Welche Gründe rechtfertigen eine Kündi-
gung bei Geltung des Kündigungsschutz-
gesetzes?

 v Eine Kündigung ist gerechtfertigt durch per-
sonenbedingte, verhaltensbedingte oder 
betriebsbedingte Kündigungsgründe.

Bewertung: 3 Punkte

 ? 7.  Wie hoch darf die tägliche Lenkzeit nach 
der VO (EG) Nr. 561/2006 sein?

 v Die Tageslenkzeit darf neun und zweimal die 
Woche zehn Stunden nicht überschreiten.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 8.  Wie hoch sind die Mehrwertsteuersätze?

 v Der Normalsteuersatz beträgt 19 % und der 
ermäßigte 7 %.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 9.  Welche Kriterien muss die Firma eines 
Kaufmanns erfüllen?

 v Die Firma muss Unterscheidungskraft besit-
zen, aus ihr muss das Gesellschaftsverhältnis 
ersichtlich sein und die Haftungsverhältnis-
se müssen offen gelegt werden.

Bewertung: 3 Punkte
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 ? 2.  Die Fahrt beginnt um 8.00 Uhr morgens. 
Wann und wie lange muss der Fahrer 
spätestens eine Fahrtunterbrechung ein-
legen:

 v Der Fahrer muss spätestens nach 4,5 Std., 
also um 12.30 Uhr die Fahrtunterbrechung 
einlegen. Sie beträgt 45 Min.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 3.  Den Reisepreis zahlen die Kunden im 
Voraus. Welche spezielle Versicherung 
müssen Sie abschließen und was müssen 
Sie dem Kunden aushändigen?

 v Es muss eine Versicherung zur Absicherung 
des Reisepreises und der Kosten der Rück-
reise sowie der Beherbergung abgeschlos-
sen werden. Hierüber ist dem Kunden ein 
Sicherungsschein auszuhändigen.

Bewertung: 3 Punkte

 ? 4.  Wie lange können Sie mit dem neu einge-
stellten Fahrer eine Probezeit vereinbaren 
und welche gesetzliche Kündigungsfrist 
gilt in der Probezeit?

 v Eine Probezeit kann bis zu 6 Monaten 
vereinbart werden. Die gesetzliche Kündi-
gungsfrist beträgt zwei Wochen.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 5.  Nach Beendigung der Fahrt beschweren 
sich die Fahrgäste darüber, dass der Fah-
rer während er gelenkt hat

a. geraucht hat,
b. sich mit den Fahrgästen nicht unter-

halten hat,
c. bei einer Unterbrechung ein Glas Bier 

getrunken hat.
Welche Vorwürfe sind berechtigt?

 v Während der Fahrt darf der Fahrer weder 
rauchen, noch sich mit den Fahrgästen 
unterhalten, noch Alkohol zu sich nehmen. 
Daher sind die Vorwürfe a) und c) berech-
tigt. Dagegen hat sich der Fahrer korrekt 
verhalten, indem er sich nicht unterhalten 
hat.

Bewertung: 4 Punkte

 ? 6.  Für die Preiskalkulation holen Sie zu-
nächst Angebote für 7 Übernachtungen 
mit Frühstück, Preise für die Eintritte in 
das Schloss Versailles und das Museum 
Louvre und eine Bootsfahrt auf der Seine 
ein.

Sie ermitteln und legen für Ihre Angebots-
kalkulation fest:

Übernachtung mit Frühstück  
je Nacht

€ 42,50

Eintritt Schloss Versailles € 7,50

Eintritt Museum Louvre € 7,50

Bootsfahrt auf der Seine € 15,00

Sie errechnen, dass die Fahrtstrecke incl. 
der Ausflugsfahrten während des Auf-
enthaltes in Paris rund 1.300 km betragen 
wird.

Für die Reiseleitung setzen Sie pauschal 
375,00 € an.

Kalkulieren Sie mit den angegebenen 
Daten und anhand der Daten aus Anlage 1 
unter Vollkostengesichtspunkten die Kos-
ten für Ihr Reiseangebot pro Person.

Der Fahrer wird an 250 Tagen im Jahr von 
Ihnen eingesetzt.
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